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Europa macht dicht

Geflüchtete sind gefangen
in einer Spirale der Gewalt

Der Teufelskreis von Erpressung und
Ausbeutung für Geflüchtete in Libyen

Amnesty International

In Libyen stecken unzäh-
lige Schutzsuchende in 
einem hoffnungslosen 
Teufelskreis fest und haben 
keine Aussicht auf einen 
sicheren Ausweg. Einen 
Tag nach der Vorstellung 
des Asyl- und Migrations-
pakts der Europäischen 
Kommission verdeutlicht 
ein neuer Amnesty-Bericht 
die Folgen der menschen-
rechtswidrigen Zusammen-
arbeit der Europäischen 
Union mit Libyen.

Der neue Amnesty-Bericht „Between life 
and death: Refugees and migrants trap-
ped in Libya’s cycle of abuse“ belegt, wel-
chen unzumutbaren Bedingungen aktu-
ell Schutzsuchende in Libyen ausgesetzt 
sind. Dabei geht es auch um Geflüch-
tete, die beim Versuch das Mittelmeer zu 
überqueren nach Libyen zurückgebracht 
wurden. Zu den dokumentierten Men-
schenrechtsverletzungen zählen rechts-
widrige Tötungen, Verschwindenlas-
sen, Folter und andere Misshandlungen, 
Vergewaltigungen, willkürliche Inhaftie-
rung sowie Zwangsarbeit und Ausbeu-
tung durch staatliche und nichtstaatliche 
Akteure.

„Gerade im Hinblick auf die Vorschläge 
des EU-Migrationspakts fordern wir 
die Europäische Union erneut auf, jede 
Kooperation mit Libyen von der Einhal-
tung von Menschenrechten abhängig zu 
machen. Niemand darf von der libyschen 
Küstenwache nach Libyen zurückgebracht 
werden“, erklärt Franziska Vilmar, Exper-
tin für Asylpolitik bei Amnesty Internatio-
nal in Deutschland.

Die in dem Land grassierende Straffrei-
heit führt dazu, dass niemand zur Verant-
wortung gezogen wird, der die Rechte 
geflüchteter Menschen oder gar die Men-
schen selbst mit Füßen tritt.

Amnesty International hat jetzt erstmals 
dokumentiert, was mit Menschen genau 
passiert, wenn sie von der libyschen Küs-
tenwache aufgegriffen werden: Wäh-
rend die eine Hälfte der aus Seenot abge-
fangenen Menschen zurück in offizielle 
Haftlager gebracht wird, gilt die andere 
Hälfte als verschwunden. Diese Men-
schen werden in von Milizen betriebene 
inoffizielle Haftlager – wie zum Beispiel 
die berüchtigte Tabakfabrik in Tripolis – 
verbracht, zu denen keine internationale 
Organisation Zugang hat. Von diesen ver-

schleppten Menschen verliert sich jede 
Spur.

Libyen hat zudem allein im Jahr 2020 
mehr als 5.000 geflüchtete Menschen völ-
kerrechtswidrig nach Ägypten, in den 
Sudan und den Tschad abgeschoben. Als 
Gründe nannten libysche Behörden „Kri-
minalität“ und die „Übertragung anste-
ckender Krankheiten“.

„Die in dem Land grassierende Straffrei-
heit führt dazu, dass niemand zur Verant-
wortung gezogen wird, der die Rechte 
geflüchteter Menschen oder gar die Men-
schen selbst mit Füßen tritt. Amnesty 
International fordert Libyen deshalb auf, 
dass Flüchtlinge sofort aus der Haft ent-
lassen werden und Menschenrechtsver-
letzer zur Rechenschaft gezogen werden“, 
so Vilmar.

Die Europäische Union muss sich end-
lich für eine staatliche Seenotrettung und 
sichere und legale Zugangswege nach 
Europa einsetzen. Die Schikanierung und 
Kriminalisierung privater Seenotretter 
und Seenotretterinnen muss endlich ein 
Ende haben.

Das Evakuierungsprogramm des UNHCR 
bietet keine ausreichenden sicheren und 
legalen Ausreisemöglichkeiten aus Libyen. 
Seit 2017 haben von diesen Programmen 
lediglich 5.709 schutzbedürftige Flücht-
linge profitiert. Die COVID-19-Restrik-
tionen haben das Programm bis heute 
gänzlich zum Erliegen gebracht. Verzwei-
felten Flüchtlingen bleibt deshalb nichts 
anderes übrig, als Libyen auf dem Seeweg 
über das Mittelmeer zu verlassen – in see-
untüchtigen Booten unter Einsatz ihres 
Lebens.

„Die Europäische Union muss sich end-
lich für eine staatliche Seenotrettung und 
sichere und legale Zugangswege nach 
Europa einsetzen. Die Schikanierung und 
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… Auf den ersten Blick sind zunächst 
folgende Aspekte als problema-
tisch einzustufen: Das Kriterium des 
Ersteinreisestaates im Rahmen der 
neuen Verordnung für Migrations- und 
Asylmanagement soll bestehen blei-
ben. Damit besteht die große Gefahr, 
dass die südlichen Mitgliedstaaten wei-
terhin die Hauptverantwortung bei 
der Aufnahme von Schutzsuchenden 
tragen müssen, da bereits die geltende 
Rechtslage eine Kriterien-Hierarchie 
vorsieht, die Familienzusammenfüh-
rungen den Vorrang einräumt, in der 
Praxis aber keine Anwendung findet. 
Ein dauerhafter, verbindlicher Verteil-
mechanismus in der EU ist nicht vor-
gesehen, stattdessen müssen sich auf-
nahmeunwillige Mitgliedstaaten in ver-
schiedenen Szenarien zumindest an 
Rückführungen beteiligen. Fraglich ist 
zudem, wie eine menschenwürdige 
Unterbringung, notwendige Rechts-
schutzmöglichkeiten und Rechtsbe-
ratung im Rahmen der Grenzverfah-
ren sichergestellt werden und Außen-
grenzlager wie in Moria verhindert 
werden können. Während der Grenz-
verfahren soll es u. a. möglich sein, die 
Antragsteller zu inhaftieren. Auch die 
unmittelbare Verknüpfung von Asyl- 
und Rückkehrentscheidungen ist prob-
lematisch. Darüber hinaus enthält das 
Reformpaket keine (rechts-) verbind-
lichen Vorschläge zur staatlichen See-
notrettung. 

Positiv ist, dass ein besonderes Augen-
merk auf dem Schutz von vulnerab-
len Gruppen liegt, insbesondere auf 
Kindern, Familien und Frauen. So sind 
u.a. Familien mit Kindern unter zwölf 
Jahren sowie unbegleitete Minderjäh-
rige vom beschleunigten Grenzver-
fahren ausgenommen. Überdies soll 
ein erweiterter Familienbegriff nun 
auch Geschwister und im Transit ent-
standene Familienmitglieder umfas-
sen. Positiv ist auch, dass sich die EU-
Kommission zum Ziel gesetzt hat, die 
Einhaltung von EU-Recht und Men-
schenrechtsstandards stärker zu über-
wachen. Dazu soll u. a. ein Monito-
ring-Mechanismus zu Push-Backs eta-
bliert und die EU-Grundrechteagentur 
beim Screening und beim Grenzver-
fahren involviert werden. Außerdem 
plant die EU-Kommission die Überar-
beitung der Daueraufenthaltsrichtlinie, 
sodass Schutzberechtigte die Möglich-
keit haben, bereits nach drei statt fünf 
Jahren legalen Aufenthalts in der EU, 
eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. 

Die Vorschläge müssen nun von Euro-
päischem Parlament und Rat bera-
ten werden … Die deutsche EU-Rats-
präsidentschaft strebt an, bis Ende 
dieses Jahres eine politische Einigung 
bzw. Grundsatzverständigung über die 
wesentlichen Elemente des Paktes zu 
erzielen. 

Brüssel, den 02. Oktober 2020

Europa macht dicht

Kriminalisierung privater Seenotretter 
und Seenotretterinnen muss endlich ein 
Ende haben“, sagt Vilmar.

Hintergrund
Seit dem Jahr 2016 arbeiten die Mitglied-
staaten der EU unter der Führung von Ita-
lien mit den libyschen Behörden zusam-
men, um Menschen, die mit Booten aus 
Libyen fliehen, auf See abzufangen und 
zurück nach Libyen zu bringen. Hierzu 
stellt Italien Schnellboote bereit, bietet 
Trainingsmöglichkeiten an und leistet 
Unterstützung bei der Koordinierung von 
Einsätzen auf dem Mittelmeer.

Seither hat die von der EU unterstützte 
libysche Küstenwache geschätzt 60.000 
Frauen, Männer und Kinder auf See abge-
fangen und nach Libyen zurückgebracht, 
8.435 davon allein im Jahr 2020 (Stand: 
14. September). Um die Einreise von 
Schutzsuchenden mit allen Mitteln zu ver-
hindern und völkerrechtliche Bestimmun-
gen über das Verbot von Push-Backs zu 
umgehen, boten die EU-Staaten Libyen 
ihre Unterstützung an, ohne im Gegenzug 
die Einhaltung strikter Menschenrechtsga-
rantien zu fordern. 

Download des Amnesty-Berichts „Between Life and 
death”: https://www.amnesty.org/download/Docu-
ments/MDE1930842020ENGLISH.pdf

Auszug aus der 
Stellungnahme des 
Bevollmächtigten des 
Rates der Evangelischen 
Kirche Deutschlands 
(EKD) in Brüssel
zum neuen Migrations- 
und Asylpaket
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